
STEUERBERATERHAFTUNG:
SCHADENSBERECHNUNG BEI PFLICHT ZUR
BEACHTUNG DER INTERESSEN MEHRERER VON DEM
MANDANTEN BEHERRSCHTER GESELLSCHAFTEN

BGH, Urteil vom 18.2.2016 — Aktenzeichen: IX ZR 191/13

Leitsatz
Hat der steuerliche Berater nach dem Inhalt des Vertrages die Interessen mehrerer
von seinem Mandanten beherrschter Gesellschaften zu beachten, ist im Falle der
Pflichtverletzung die Schadensberechnung unter Einbeziehung der Vermögenslage
dieser Unternehmen vorzunehmen.

Sachverhalt
Die beiden Gesellschafterinnen der klagenden GmbH waren ursprünglich auch je
zu 50 % Gesellschafterinnen einer OHG. Diese war Eigentümerin eines
Grundstücks, auf dem sie ein Speditionsunternehmen betrieb. Im Jahre 2005
beabsichtigten die Gesellschafterinnen, zum Zweck der Haftungsbeschränkung die
OHG in die bereits bestehende Klägerin einzubringen. Hierzu beschlossen sie mit
notariellem Vertrag aus Mitte 2005, die OHG auf die Klägerin rückwirkend zum 1.
Januar 2005 zu verschmelzen. Die für die Verschmelzung erforderliche
Schlussbilanz der OHG zum 31. Dezember 2004 fertigte der beklagte
Steuerberater. Anschließend wurde die Verschmelzung in das Handelsregister
eingetragen.
Bei einer steuerlichen Außenprüfung in den Jahren 2009/2010 stellte das
Finanzamt fest, dass aufgrund des Übergangs des Betriebsgrundstücks der OHG
auf die GmbH im Rahmen der Verschmelzung Grunderwerbsteuer angefallen war.
Nach längeren Verhandlungen mit dem Finanzamt, in deren Verlauf sämtliche mit
dem Beklagten bestehenden Mandatsverhältnisse gekündigt wurden und die
Klägerin sich durch neue steuerliche Berater vertreten ließ, setzte das Finanzamt
den Wert des Grundstücks auf einen Betrag fest, der zu einer Grunderwerbsteuer
in Höhe von 54.075 € führte, welche die GmbH bezahlte.
Die Klägerin macht die von ihr entrichtete Grunderwerbsteuer zuzüglich Zinsen
sowie das für die Verhandlungen mit dem Finanzamt an ihre neuen Berater
gezahlte Honorar in Höhe von 4.150 € und außergerichtliche Anwaltskosten
geltend. Sie ist der Auffassung, der Beklagte hätte bei der Verschmelzung im
Hinblick auf eine optimale steuerliche Gestaltung eine Übertragung des
Betriebsgrundstücks auf eine von den Gesellschafterinnen neu zu gründende
Personengesellschaft vor der Verschmelzung der OHG auf die bestehende GmbH
empfehlen müssen. Dann wäre keine Grunderwerbsteuer angefallen.
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Die gegen das klagabweisende Urteil des Landgerichts gerichtete Berufung der
Klägerin hat das Berufungsgericht zurückgewiesen.

Entscheidung
Der BGH hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das
Berufungsgericht zurückverwiesen.
Er hat ausgeführt, dass entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts im Rahmen
der Schadensbetrachtung nicht ausschließlich die Vermögenslage der Klägerin
entscheidend sei. Zwar sei grundsätzlich Ausgangspunkt der Schadensberechnung
die Differenzhypothese und damit im Rahmen des Gesamtvermögensvergleichs die
Vermögenslage des Geschädigten und nicht diejenige Dritter. Die hiernach
grundsätzlich gebotene formale Betrachtungsweise führe dazu, dass streng
zwischen den Vermögensmassen unterschiedlicher Beteiligter zu unterscheiden
sei. Gesellschaft und Gesellschafter seien hierbei regelmäßig als im Rahmen der
schadensrechtlichen Beurteilung selbständige Zuordnungssubjekte zu behandeln.
Weder führe die Annahme eines den Gesellschaftern entstandenen Schadens ohne
das Hinzutreten weiterer Umstände zu einem vermögensrechtlichen Nachteil der
Gesellschaft, noch könne ein Steuernachteil der Gesellschaft mit einem
Anrechnungsvorteil des Gesellschafters saldiert werden. Abweichend von diesen
Grundsätzen könne aber bei der Bestimmung des jeweils eigenen Schadens die
Einbeziehung der Vermögensinteressen eines Dritten nach dem Inhalt des
Beratungsvertrages geschuldet sein mit der Folge, dass eine konsolidierte
Schadensbetrachtung geboten sei. Entscheidend sei hierbei der konkrete Auftrag,
den der Mandant dem Berater ausdrücklich oder den Umständen nach erteilt habe:
Wenn der Mandant im Rahmen einer Beratung die Berücksichtigung der Interessen
eines Dritten zum Gegenstand der Beratungsleistung gemacht habe, sei die
Schadensberechnung auch unter Einbeziehung dieser Drittinteressen
vorzunehmen. In ständiger Rechtsprechung sei daher anerkannt, dass in einer —
etwa im Interesse der Steuerersparnis — gewollten und gewünschten
Vermögensübertragung zugunsten von Familienangehörigen ohne gleichwertige
Gegenleistung kein Schaden im Rechtssinn und in ihrem Unterbleiben kein mit
dem Steuerschaden verrechenbarer Vermögensvorteil gesehen werden könne.
Auch im Fall der Verschmelzung von zwei Gesellschaften sei — sofern es sich
wirtschaftlich um dieselbe Vermögensmasse handelt, deren Bestand durch
zutreffende Gestaltung der Verschmelzung gerade gesichert werden sollte — eine
einheitliche Schadensbetrachtung vorzunehmen, unbeschadet der Tatsache, dass
es sich um zwei voneinander zu unterscheidende Rechtsträger handelt.

Nach der Entscheidung des BGH sind die Grundsätze der konsolidierten
Schadensbetrachtung auch im vorliegenden Fall anzuwenden. Waren nach dem
maßgeblichen Vertrag neben den Vermögensinteressen der Klägerin auch
diejenigen der Gesellschafterinnen als der wirtschaftlichen Initiatorinnen der
Verschmelzung seitens des Steuerberaters zu berücksichtigen, können die
wirtschaftlichen Auswirkungen auf deren Vermögen nicht außer Betracht bleiben.
Die Gründung einer Besitzgesellschaft und die Übertragung des Grundstücks auf
diese vor der Verschmelzung der OHG auf die Klägerin war nach Darstellung der
Klägerin wesentlicher Bestandteil der von dem beklagten Steuerberater



geschuldeten Beratung, welche dieser pflichtwidrig unterlassen haben soll.
Demgemäß — so der BGH — habe das Ergebnis der Beratung unmittelbaren
Einfluss auf das Vermögen des Firmenverbundes der Gesellschafterinnen haben
müssen und sollen. Diese Tatsache erfordere eine Gesamtbetrachtung der
Vermögensverhältnisse der Personen und Gesellschaften, deren
Vermögensinteressen vertragsgemäß bei der Beratung zu berücksichtigen
gewesen seien.
Der Umstand, dass die Klägerin das Eigentum an dem Grundstück erworben habe,
könne dann entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht zur Folge haben,
dass die von ihr zu zahlende Grunderwerbsteuer keinen Schaden darstellt. Der
Vorteil des Grundstückserwerbs könne nicht berücksichtigt werden, weil das
Grundstück den Gesellschafterinnen wirtschaftlich als Vermögen der von ihnen
gebildeten OHG ohnehin gehört habe und bei Übertragung auf eine von ihnen neu
zu gründende Personengesellschaft wirtschaftlich auch weiter gehört hätte, ohne
dass Grunderwerbsteuer zu zahlen gewesen wäre. Nur die Zahlung der
Grunderwerbsteuer wirke sich danach auf das Vermögen aus, dessen Schutz bei
der Beratung durch den Beklagten zu berücksichtigen gewesen sei.
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